
Behandlungsvereinbarung

Zwischen      Evelyn Ellwart                                                  - Therapeutin –
Straße  Haaggasse 35
Ort  72070 Tübingen

und Name        - Klienten -
Straße
Ort

1. Behandlungsgegenstand 
Gegenstand der Behandlung - also der Einzelberatung, Einzeltherapie, Paartherapie oder Familienthe-
rapie - können allgemeine Lebensfragen, berufliche und private Entscheidungssituationen, Konflikte, 
Veränderungswünsche und Umorientierungen im persönlichen oder privaten Bereich, berufliche oder 
private Sinnfindung, Work-Life-Balance, Paar-, Familien- oder sonstige Fragen und Ähnliches sein. Auch 
die Behandlung krankheitswertiger Störungen im Sinne des Heilpraktikergesetzes für Psychotherapie 
kann Gegenstand der Therapie sein.

2. Kosten 
Die Behandlungen erfolgen gegen ein Honorar von 80 Euro pro Stunde. 

3. Schweigepflicht der Therapeutin 
Die Therapeutin unterliegt der Schweigepflicht. Sie hat über das, was ihr aus Anlass der Behandlung 
anvertraut worden ist, zu schweigen. Die persönlichen Daten sind damit geschützt. Ohne das aus-
drückliche Einverständnis der Klienten wird die Therapeutin keinerlei persönliche Informationen über 
den Klienten / die Klientin preisgeben, auch nicht über die Tatsache, dass überhaupt eine Behandlung 
stattfindet. Eine Ausnahme von der Schweigepflicht ist in Fällen akuter Selbst- oder Fremdgefährdung 
gegeben; in solchen Fällen sind Therapeuten gesetzlich verpflichtet, entsprechende Notmaßnahmen 
auch unter Hintanstellung der Schweigepflicht zu treffen. Dies geschieht jedoch nur in extremen Aus-
nahmesituationen, wenn mildere Mittel versagen. 

4.  Haftung
Die Klienten verzichten im gesetzlich zulässigen Umfang auf die Geltendmachung jeglicher Haftungs-
ansprüche gegenüber der Therapeutin.

Tübingen, den……………………………………

……………………………………….    ……………………………………….
Evelyn Ellwart - Therapeutin -        - Klienten–


